
Der ABV beschließt: 
 
Die Straße „Auf der Bitze“ in Eitorf-Bohlscheid, Gemarkung Halft, Flur 33, Parzellen Nr. 152, 251, 256, 
258, 267, 268, 285, 289, 291, 254 und 295, wird als Gemeindestraße ohne Beschränkung der Widmung 
auf bestimmte Nutzungsarten für den öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 


